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Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Ergänzungswahl in der Ortschaft Bornstedt am 12. Oktober 
2014
1.  Das Wählerverzeichnis  zur Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in 

Bornstedt 

 kann in der Zeit  vom 17.09.2014 bis 27.09.2014
 während der Dienststunden
  von   9.00 bis 12.00 Uhr Montag bis Freitag
  von 13.30 bis 15.00 Uhr Montag und Mittwoch
 und  von 13.30 bis 18.00 Uhr Dienstag und Donnerstag
 in der   Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
   Bürgerbüro/Einwohnermeldeangelegenheiten,
  Zimmer 3,
  eingesehen werden. Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 

27.09.2014.
  Bei Führung im automatisierten Verfahren ist die Einsichtnahme des 

Wählerverzeichnisses auch durch ein Datensichtgerät möglich. Das 
Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten der Gemeinde be-
dient werden.

  Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist das Anfertigen von Aus-
zügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, 
soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts ein-
zelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen 
Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.

  Auf Verlangen des Wahlberechtigten ist in dem Wählerverzeichnis 
während der Möglichkeit der Einsichtnahme das Geburtsdatum un-
kenntlich zu machen.

2.  Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb 
der möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis 27.09.2014 bis 
12.00 Uhr bei der

  Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
  Bürgerbüro/Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3,
  schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern 

die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antragstel-
lerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

  Der Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde) gilt innerhalb der An-
tragsfrist als Berichtigungsantrag.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten spätestens bis zum 17.09.2014 eine Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebe-
nenfalls Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr 
laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wäh-
len kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,
4.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person,
 a)  wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat; das 

gilt hinsichtlich der Kreistagswahl auch, wenn sie den Antrag nach 
§ 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis der Zuzugsgemeinde) entschuldbar erst nach Ablauf der 
Antragsfrist vorlegt,

 b)  wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist.

  Wahlscheine können bis zum 10.10.2014, 18.00 Uhr, schriftlich oder 
mündlich bei der

  Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
  Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3, 
 beantragt werden. 
  Soweit die Gemeinde diese Möglichkeit eröffnet, kann der Antrag 

auch elektronisch übermittelt werden, wenn er dokumentierbar ist. 
Der Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschreiben oder 
Fernkopie Genüge getan. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig.

  Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Per-
sonen können aus den unter 4.2 angegebenen Gründen den Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. Gleiches gilt, wenn die 
wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen 
Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen zu können.

  Die beantragende  Person muss den Grund für die Erteilung eines 
Wahlscheins glaubhaft machen. 

  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt 
ist.

  Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, gilt der Wahlscheinantrag 
für jede Wahl, für die die beantragende Person wahlberechtigt ist.

  Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder 
Stimmzettel werden nicht ersetzt.

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahlbereichs oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

  Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im verschlossenen 
Wahlbriefumschlag

 1) ihren/seinen Wahlschein
 2) ihren/seinen Stimmzettel in dem Wahlumschlag
  so rechtzeitig an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahl-

leiter zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht.

  Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des zuständigen Wahllei-
ters abgegeben werden.

  Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl 
auszuüben hat, sind auf dem Wahlschein angegeben.

Saager – stellv. Gemeindewahlleiterin
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